
 

 

Abschlusshinweise zum Versorgungsausgleich 
 
Das Familiengericht hat Ihre Ehe geschieden und den Versorgungsausgleich durchgeführt.  

Soweit zu Ihren Gunsten Versorgungsanwartschaften übertragen oder begründet wurden, wird Ihre spätere 
Rente mindestens um den durch den Versorgungsausgleich übertragenen Versorgungsbetrag steigen. Soweit 
zu Ihren Lasten Versorgungsanwartschaften auf Ihren geschiedenen Ehegatten übertragen wurden, wird sich 
Ihre Altersversorgung mindestens um diesen Betrag vermindern. 

Bitte prüfen Sie selbst, in welchem Umfang Sie private Altersvorsorge betreiben müssen, um im Alter eine an-
gemessene Versorgung zu haben. 

Der jetzt durchgeführte Versorgungsausgleich regelt den Ausgleich der ehezeitlichen Altersversorgung 
nur für den jetzigen Zeitpunkt. Sie selbst wissen, dass die Altersversorgungssysteme in Deutschland ständig 
in der Diskussion sind und fast jährlich der jeweiligen Haushalts- und Versorgungslage angepasst werden. Der-
artige Anpassungen können auch auf den jetzt durchgeführten Versorgungsausgleich durchschlagen und dazu 
führen, dass zukünftige Änderungen der Rechtslage die jetzige Entscheidung zum Versorgungsausgleich be-
einflussen. 

In jedem Fall ist es daher sinnvoll, vor Beginn des Rentenbezuges den Versorgungsausgleich nochmals 
überprüfen zu lassen. 
Ganz besonders gilt dies für folgende Fälle: 
 

Ist eine Beamtenversorgung auszugleichen gewesen, können sowohl gesetzliche Änderungen der 
Beamtenversorgung als auch individuelle Veränderungen wie 

• Ausscheiden aus dem Beamtenverhältnis 
• vorzeitige Pensionierung 

die Höhe auch der ehezeitlichen Anwartschaften massiv beeinflussen. So führt eine vorzeitige Pensionie-
rung zu einer meist deutlichen nachträglichen Steigerung der ehezeitlichen Versorgung. Ein vorzeitiges 
Ausscheiden aus dem Beamtenverhältnis führt fast immer zu einem deutlichen Absinken der in den Ver-
sorgungsausgleich einzubeziehenden Anwartschaften. 

Sind Anwartschaften in einer betrieblichen Altersversorgung auszugleichen gewesen, so sind diese in 
der Regel zu niedrig bewertet worden. Dies gilt ganz besonders, wenn aus einer betrieblichen Versor-
gung später eine Rente bezogen wird, weil die sogenannte Einkommensdynamik in der Versorgungsaus-
gleichsentscheidung nicht erfasst werden kann. 

Soweit Anwartschaften in einer Zusatzversorgungskasse des öffentlichen oder kirchlichen Dienstes 
auszugleichen gewesen sind, konnte die sogenannte Versorgungsrente aus diesen Zusatzversorgungen 
nur dann ausgeglichen werden, wenn der versicherte Ehegatte bereits Rentenbezieher war. Jedenfalls 
dann, wenn der Ehegatte, der im öffentlichen oder kirchlichen Dienst beschäftigt ist, aus dem Dienst aus-
scheidet und eine Altersversorgung bezieht, wird die Versorgungsrente bezogen, die nachträglich noch 
im Versorgungsausgleich berücksichtigt werden kann. 

In allen Fällen, in denen eine betriebliche Altersversorgung auf Grund mangelnder Unverfallbarkeit im 
Versorgungsausgleich bei der Ehescheidung nicht ausgeglichen werden konnte, ist die nachträgliche 
Korrektur des Versorgungsausgleichs möglich. 

In allen Fällen, in denen im Rahmen des Scheidungsverfahrens der Versorgungsausgleich nicht vollstän-
dig durchgeführt werden konnte und auf den sogenannten schuldrechtlichen Versorgungsausgleich 
verwiesen wurde, ist vor Eintritt in den Ruhestand das Wiederaufgreifen des Versorgungsausgleichs er-
forderlich, um die Versorgungsansprüche, die nicht ausgeglichen werden konnten, zu sichern. Da in vie-
len dieser Fälle für Sie nicht ohne weiteres erkennbar ist, ob gegebenenfalls weitere Versorgungsrechte 
zustehen, ist es  

 

Gleichgültig, ob Sie im Versorgungsausgleich ausgleichsberechtigt oder ausgleichsverpflichtet gewesen sind: 

Vor der Rente wegen des Versorgungsausgleichs noch einmal zum Anwalt 
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